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CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
Cst Constitution fédérale
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CHS PP Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
WWF World Wide Fund for Nature
FSB Fondation suisse de la Bibliothèque
Asloca Association suisse des locataires
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

FSE Fondation Suisse de l'Énergie
FRI Fédération romande immobilière
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Für Aufsehen sorgte die Affäre um den Chef der Bundeskriminalpolizei Michael Perler.
Perler hatte 2009 seine russische Lebensgefährtin an ein mehrtätiges Treffen in St.
Petersburg mitgenommen und damit die Debatte ausgelöst, ob er ein Sicherheitsrisiko
eingegangen war. Sowohl die Fachstelle für Personensicherheitsprüfung im
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sowie das
Bundesverwaltungsgericht schätzten Perler als eine Gefahr für die Staatssicherheit ein.
Dieser hatte den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts an das Bundesgericht
weitergezogen. Bis zum Urteil des Bundesgerichts befindet sich Perler in bezahltem
Urlaub. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.10.2011
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Das Salär eines Bundesrates ist immer mal wieder Gegenstand medialer Debatten.
Zudem war der Durchschnittslohn der Magistratinnen und Magistraten auch
Gegenstand in der Debatte um die Kaderlöhne in bundesnahen Betrieben. Die Kosten
eines Bundesratsmitglieds bemessen sich aus seinem an die Teuerung angepassten
Lohn, der – Stand Januar 2017 – CHF 445'163 beträgt, und einer Spesenpauschale von
CHF 30'000 pro Jahr. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin erhalten
zusätzlich CHF 12'000. Darüber hinaus übernimmt der Bund die Kosten für
Festnetzanschluss, Mobilteleton und PC und die Magistratinnen und Magistraten dürfen
ein Repräsentations- und ein Dienstfahrzeug nutzen, bezahlen für deren private
Nutzung allerdings 0.8 Prozent des Neupreises pro Monat. In den Leistungen
inbegriffen sind zudem ein SBB-Generalabonnement für die erste Klasse und ein GA für
die Schweizer Seilbahnen. 
Zu reden gibt aber insbesondere die Rente, die zurückgetretene Bundesrätinnen und
Bundesräte auf Lebenszeit erhalten. Sie beträgt CHF 220'000 pro Jahr, also rund die
Hälfte des ursprünglichen Lohnes. Nur wenn ein ehemaliges Bundesratsmitglied nach
seinem oder ihrem Rücktritt mehr verdient als im Amt, wird die „Versorgung der
Magistratspersonen” entsprechend gekürzt. Der Tages-Anzeiger rechnete aus, dass ein
Grund für das Wachstum des Personalaufwandes der Bundesverwaltung ebendiese
Ruhegehälter sind, deren Reserve laut Staatsrechnung stark aufgestockt werden
musste. 2017 waren 20 Personen – neben den Exekutivmitgliedern erhalten auch
ehemalige Bundeskanzlerinnen und -kanzler sowie Bundesrichterinnen und -richter
eine Rente – bezugsberechtigt. 17 dieser 20 Personen und drei Witwen erhielten eine
Rente, wobei nicht bekannt gegeben wird, um wen es sich dabei handelt. Der Tages-
Anzeiger mutmasste, dass Christoph Blocher, Ruth Metzler und Joseph Deiss die Rente
nicht beziehen. Insgesamt wurden laut Staatsrechnung 2016 CHF 10.67 Mio. an
pensionierte Richterinnen und Richter und CHF 4.28 Mio. an ehemalige
Magistratspersonen, Kanzlerinnen und Kanzler sowie Bundesratswitwen ausbezahlt.
Diese Summe wurde verschiedentlich als zu hoch betrachtet. Thomas Burgherr (svp,
AG) kündigte eine parlamentarische Initiative an, mit der nur noch jene Alt-
Bundesrätinnen und Alt-Bundesräte ein Ruhegehalt beziehen sollen, die im
Pensionsalter abtreten. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN

Wie schmal der Grad zwischen öffentlichem Interesse und dem Schutz der
Persönlichkeit ist, zeigt sich jeweils dann, wenn Medien über das Privatleben von
Politikerinnen und Politikern berichten. Im Fall der Verurteilung eines Sohnes von
Bundesrat Ueli Maurer wurde in den Medien allerdings nicht nur öffentliches Interesse
reklamiert, sondern auch darauf hingewiesen, dass gerade bei Vertretern der SVP, die
gegen die «Kuscheljustiz» und für «Strafverschärfungen» weible, besonders genau
hingeschaut werden müsse. Das öffentliche Interesse wurde  auch damit begründet,
dass in diesem Fall die judikative Unabhängigkeit bewiesen werden müsse. 
Was war geschehen? Ende 2017 machte der «Zürcher Oberländer» publik, dass einer
der Söhne von Ueli Maurer vor Gericht erscheinen müsse, weil er zwei Jahre zuvor unter

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.10.2018
MARC BÜHLMANN
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Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht habe. Die Sonntagszeitung nahm den Fall
auf und vermutete, dass es noch weitere Delikte geben müsse, die dem Sohn
angekreidet würden – die Anklageschrift werde allerdings nicht zugänglich gemacht,
erklärte die Zeitung. Mehr noch, die Verteidigung habe beantragt, den Prozess unter
Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, um die Persönlichkeit des Mandanten zu
schützen. Der Entscheid vom Bezirksgericht Hinwil, die Medien, nicht aber die
Öffentlichkeit zum abgekürzten Prozess zuzulassen, wurde vom Anwalt von Maurers
Sohn zwar weitergezogen, vom Obergericht und schliesslich vom Bundesgericht Ende
Mai 2018 aber bestätigt. Gerade wenn der Sohn eines Bundesrats vor Gericht stehe,
bestehe ein gewichtiges öffentliches Interesse. Als Beschuldigter habe der Angeklagte
die mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen psychischen Belastungen
hinzunehmen. Dem Persönlichkeitsschutz solle aber Rechnung getragen werden, indem
die Veröffentlichung von Vorname, Alter, Wohnort und Fotos verboten würden – so das
Urteil des letztinstanzlichen Gerichts.
Mitte Oktober 2018 fand schliesslich der Prozess statt und die Medien erhielten erst
dann die Anklageschrift. Neben dem Autounfall wurde der Sohn von Ueli Maurer wegen
Raub und versuchter Erpressung – Maurers Sohn hatte zusammen mit einem Kollegen
einen Mann ausgeraubt –, Sachbeschädigung, versuchter Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte, mehrfacher Beschimpfung und Hinderung einer Amtshandlung
– bei seiner Verhaftung soll sich der junge Mann widersetzt haben – zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Während der Befragung gab der junge Mann
bekannt, stark unter dem Druck gelitten zu haben, der mit der schweizweiten
Prominenz seines Vaters einhergehe. Er sei oft fertig gemacht und beleidigt worden.
Weil die Anklage medial ausgeschlachtet worden sei, habe er zudem seine Arbeitsstelle
verloren und die damit zusammenhängende Weiterbildung abbrechen müssen. 
Die Medien kommentierten den Fall unterschiedlich. Während in der Weltwoche
(7.12.17) von «Schmuddelpresse und Sippenhaft» die Rede war, beleuchtete die BaZ
(23.5.18) das Schicksal der Kinder von Bundesräten. Sie müssten sich erklären, obwohl
sie es nicht wollten, oder wollten sich erklären, weil sie glaubten, es tun zu müssen. In
seiner Kolumne in der Weltwoche (25.10.18) lobte Peter Bodenmann (VS, sp) die Justiz,
die hart geblieben sei, fragte aber rhetorisch, wie die Volkspartei wohl reagiert hätte,
wenn «Maurer Junior» Kosovo-Albaner gewesen und der beraubte Mann der ehemalige
SVP-Nationalrat Hans Fehr gewesen wäre. 3

Organisation der Bundesrechtspflege

Unmittelbar nach dem Abschluss der Parlamentsberatungen forderte Bundesrat
Blocher das Bundesgericht auf, angesichts der beschlossenen Entlastungsmassnahmen
Vorschläge für Kosteneinsparungen im Umfang von rund 20% zu machen. Formeller
Anlass für diese Aufforderung war die Bestimmung der Zahl der Richter an dem
organisatorisch um das Eidgenössische Versicherungsgericht erweiterten
Bundesgericht. Darüber entscheidet zwar das Parlament, der Bundesrat muss dem
Parlament aber einen Vorschlag unterbreiten. Gemäss dem neuen Gesetz kann die Zahl
zwischen 35 und 45 variieren, aktuell sind es 41 Richter (30 beim Bundes- und 11 beim
Versicherungsgericht). Bei den zwei Gerichten kam diese Aufforderung Blochers nicht
gut an: Angesichts der Arbeitsüberlastung sei eine Reduktion der Richterzahl nicht
möglich, und zudem sei es auch noch nicht klar, ob die vom Parlament beschlossenen
Massnahmen Kosteneinsparungen zur Folge hätten. In einer gemeinsamen Erklärung
gaben die Gerichte bekannt, dass sie in dieser Sache eine Zusammenarbeit mit dem
Vorsteher des EJPD ablehnten; über allfällige Budgetkürzungen wolle man nur mit dem
dafür allein zuständigen Parlament sprechen. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.08.2005
HANS HIRTER

Ende 2018 veröffentlichte die Sonntagszeitung eine Analyse von rund 79'000
Bundesgerichtsurteilen, in der sie die Zusammensetzung des Bundesgerichtes
hinsichtlich des Geschlechts untersuchte. Die Zahlen zeigten, dass nur bei 48 Prozent
aller Urteile mindestens eine Richterin vertreten war. In 88 Prozent aller Urteile war
mindestens ein Richter vertreten. Mehr als die Hälfte aller Urteile am Bundesgericht,
das Ende 2018 aus 14 Bundesrichterinnen und 24 Bundesrichtern bestand, wurde also
von einem Mann oder einem rein männlichen Richtergremium aus drei oder fünf
Bundesrichtern gefällt. Auffällig war die Ungleichverteilung der Geschlechter zwischen
den einzelnen Abteilungen. So sassen in der ersten zivilrechtlichen Abteilung lediglich
Frauen, während die erste öffentlich-rechtliche Abteilung nur von Männern besetzt
war. Zentral für die Bildung der Gremien sind einzig die fachlichen und sprachlichen
Kenntnisse, nicht aber die Parteizugehörigkeit oder eben das Geschlecht. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.12.2018
MARC BÜHLMANN
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Die Zeitung zitierte zudem zwei Studien mit Resultaten zu Unterschieden in
Gerichtsurteilen zwischen Richterinnen und Richtern. In einer Studie aus der Schweiz
konnten keine Differenzen zwischen den Geschlechtern gefunden werden. Wichtiger
sei die individuelle Sozialisierung der oder des Richtenden. Eine Studie aus Kanada
hingegen zeigte, dass Richterinnen in gemischten Gremien mit ihrem Urteil häufiger in
der Minderheit sind und ergo anders urteilten als ihre männlichen Kollegen. Immerhin
habe man in der Schweiz zumindest bei Straftaten gegen die sexuelle Integrität das
Recht, eine Gerichtsperson des eigenen Geschlechts zu beantragen, obwohl laut
Berichten von Anwältinnen und Anwälten sowie Strafrechtlern Richterinnen bei
Sexualdelikten strenger urteilen würden als ihre männlichen Kollegen, weil sie «die
Erzählungen der meist weiblichen Opfer eher in Zweifel ziehen», so die
Sonntagszeitung, 

Die Vereinigung «Juristinnen Schweiz» forderte, dass das Geschlecht bei der Wahl von
Richterinnen und Richtern eine grössere Rolle spielen soll. Ein Problem sei dabei
allerdings das Wahlverfahren, das die Parteizugehörigkeit zu stark beachte. Es gäbe
zwar viele Frauen zur Auswahl – an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten seien die
Studentinnen in der Überzahl –, weil diese in Parteien aber weniger gut vernetzt seien,
würden sie nicht gleich stark berücksichtigt wie Männer. 5

Das Bundesgericht geriet im Jahr 2020 in die Kritik. Dafür verantwortlich waren drei
miteinander verknüpfte Ereignisse, die in den Fokus der Medien gerieten: Die
Untersuchung des Bundesstrafgerichtes durch eine Kommission des Bundesgerichtes,
das Verhalten verschiedener Personen bei dieser Untersuchung – insbesondere
Gerichtspräsident Ulrich Meyer geriet stark in die Kritik – und die zunehmende
Personalisierung und Politisierung der eidgenössischen Gerichte. 

Das Bundesgericht fungiert als Oberaufsicht über das Bundesstrafgericht und hatte die
dortigen Vorkommnisse zu untersuchen. Der Untersuchungskommission gehörten der
Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (sp), die Vizepräsidentin Martha Niquille (cvp)
sowie Bundesrichter Yves Donzallaz (svp) an. Dieses Gremium sollte mit Hilfe von
Befragungen abklären, ob die in einigen Medien erhobenen Vorwürfe gegen das
Bundesstrafgericht (die Rede war von Spesenexzessen, Mobbing und Sexismus)
zutreffen. 

Weil während einer Einvernehmenspause das Aufnahmegerät nicht abgeschaltet war
und die daraus resultierende Aufnahme der TV-Sendung «Rundschau» zugespielt
wurde, wurde Mitte Juni publik, dass sich Ulrich Meyer beleidigend und sexistisch über
eine Bundesstrafrichterin geäussert hatte. Meyer entschuldigte sich unverzüglich bei
der betreffenden Richterin und räumte seinen Fehler öffentlich ein. Die Entgleisung
wurde freilich zum gefundenen Fressen für die Medien, die einen «Sittenzerfall auch
bei Bundesrichtern» (Aargauer Zeitung) konstatierten. Vor allem die CH Media-Gruppe
schoss sich in der Folge auf den Bundesgerichtspräsidenten ein, der «entgleist» und
«sexistisch gescheitert» sei. Die Aargauer Zeitung berichtete über Politikerinnen und
Politiker, die den Rücktritt Meyers forderten, da er seine Glaubwürdigkeit verloren
habe. Die Zeitung warf der SP, der Meyer angehört, vor, in Zeiten von «#MeToo» wohl
dessen Rücktritt gefordert zu haben, wenn Meyer nicht in ihrer Partei wäre. Auch in der
Sonntagszeitung wurde die «Richteraffäre» breit diskutiert. Verschiedene
Parlamentsmitglieder distanzierten sich zwar von Meyers Aussagen, bezeichneten die
Rücktrittsforderungen aber als übertrieben. Meyers Verhalten sei kein Grund für ein
Amtsenthebungsverfahren, gab etwa GK-Präsident Andrea Caroni (fdp, AR) der
Sonntagszeitung zu Protokoll. Die NZZ sprach von «atmosphärische Störungen» an den
eidgenössischen Gerichten. Die Weltwoche hielt Meyer zugute, dass er während seiner
Präsidentschaft versucht habe, das Betriebsklima zu verbessern. Zwischen «Kollegialität
und Beziehungskorruption» liege aber nur ein schmaler Grat. «Vielleicht ist es heilsam,
wenn man sich wieder einmal vor Augen führt, dass Richter nicht die Heiligen sind, als
die sie sich gerne inszenieren, sondern Menschen mit Unzulänglichkeiten und
gelegentlich auch niederen Instinkten», schloss die Weltwoche – ohne jedoch darauf zu
verzichten, eine alte Geschichte auszugraben, bei der Meyer einer Geliebten angeblich
bei einem Vermögensdelikt geholfen haben soll. 

Im Sommer machte Meyer publik, dass er Ende 2020, also am Schluss seiner Amtszeit
als Gerichtspräsident, zurücktreten werde. Bundesrichter dürfen bis zu ihrem 68
Lebensjahr im Amt bleiben. Meyer hätte also noch ein weiteres Jahr als Bundesrichter
amten dürfen, entschied sich aber gegen diese Option. Die Aargauer Zeitung urteilte,
dass er den Zeitpunkt für einen ehrenvollen Abgang verpasst habe, und brachte gleich

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



ein neues «Problem» ins Rollen. Die Vizepräsidentin und designierte Präsidentin
Martha Niquille (cvp) stehe nämlich vor einem Problem, weil sie den «problematischen
Untersuchungsbericht» zum Bundesstrafgericht mitverfasst habe. In der Tat wurde
dann die Wahl des Bundesgerichtspräsidiums in der Wintersession 2020 von
unschönen Tönen begleitet. Dennoch wurde Martha Niquille zur ersten
Bundesgerichtspräsidentin gewählt.

Im Herbst machte die Aargauer Zeitung schliesslich publik, dass die
Bundesstrafrichterin, gegen die sich Meyer sexistisch geäussert hatte, eine Strafanzeige
wegen Verleumdung gegen drei Bundesrichter eingereicht habe: gegen Ulrich Meyer,
gegen den sie auch wegen Nötigung klagte, gegen Martha Niquille und gegen Yves
Donzallaz, der im Rahmen der Bestätigungswahlen für das Bundesgericht ebenfalls in
die Schlagzeilen geraten war, weil ihn die SVP nicht mehr wählen wollte. 

Aufgrund dieser Ereignisse erwuchs der Judikative nicht nur medialer, sondern auch
immer stärker politischer Druck. Die zunehmende Personalisierung der Gerichte
verstärkte die Tendenz, die bisher eigentlich eher apolitischen Wahlen von
Richterinnen und Richtern zu politisieren. Insbesondere die SVP gelangte mit Kritik an
individuellen Richterinnen und Richtern im Vorfeld von Bestätigungswahlen vermehrt
an die Medien. Allerdings trug sie damit auch dazu bei, dass breit über die
Unabhängigkeit der Judikative diskutiert wurde. Vor allem die Frage, ob und wie stark
die Parteizugehörigkeit von Richterinnen und Richtern eine Rolle spielt und spielen
darf, wurde in zahlreichen Zeitungskommentaren virulent erörtert. Darüber hinaus und
damit eng verbunden wird interessant sein zu beobachten, wie sich all diese Ereignisse
auf die Justiz-Initiative auswirken werden. In der Aargauer Zeitung wurden die
«Justizskandale» als «beste politische Steilpässe» für die Initiative bezeichnet. Auch
aufgrund der Vorkommnisse in der Bundesanwaltschaft könnten in Zukunft also einige
Justizreformen anstehen. 6

Landesverteidigung

Militärorganisation

Nebst diesen weitgehend unbestrittenen Geschäften war die Öffentlichkeit mit den
Folgen der Beschlüsse des Vorjahres in Sachen Waffenplatz Rothenthurm beschäftigt.
Angesichts der erstarrten Fronten verlagerte sich die Kontroverse zusehends auf die
juristische Ebene. Durch eine Retouche am Projekt hatten die eidgenössischen
Behörden vorerst erreicht, dass der Kasernenbau nicht mehr von der «Rothenturm-
Initiative» zum Schutz der Hochmoore tangiert wird. Als Entgegenkommen gegenüber
Naturschutzkreisen bereitete der Schwyzer Regierungsrat eine provisorische
Planungszone vor, mit der bis zum Erlass eines definitiven Schutzplanes irreversible
Veränderungen untersagt werden sollten. Parallel zu diesen beiden Konzessionen
wurden jedoch konkrete Schritte zur Durchsetzung des Vorhabens unternommen. So
setzten mit Jahresbeginn auch die Bauarbeiten an einer Zufahrtsstrasse zum
Kasernenareal ein. Weiter wurde ein Enteignungsverfahren eingeleitet. Dabei
beanspruchte das EMD eine «vorläufige Besitzeinweisung» der Parzellen, die für den
Kasernenbau benötigt werden. Damit will es verhindern, dass es die möglicherweise
langwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen über die Entschädigungshöhe
abwarten muss. Die Betroffenen wehrten sich gegen beides mit rechtlichen Schritten.
Im Falle der Zufahrtsstrasse bestätigte das zuständige Bezirksgericht den
superprovisorisch verfügten Baustopp. Nach der Anfechtung des Urteils, gelang es der
Schwyzer Regierung und dem EMD, einen Vergleich abzuschliessen, der eine
Weiterarbeit ermöglichte. Von seiten des Rothenthurmer Gemeinderates und des WWF
wurde danach versucht, sämtliche Bauarbeiten zu stoppen. Das Bundesgericht lehnte
jedoch die Beschwerde ab. Es bekräftigte, dass das EMD keine ordentliche
Baubewilligung benötige, wenn die Bauarbeiten der Landesverteidigung diene. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.10.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Le projet de la place d'armes prévue à Rothenthurm est empêtrée dans une bataille
juridique depuis 1983. En juillet, le Tribunal fédéral a admis partiellement les nombreux
recours déposés par les opposants au projet et a conséquemment annulé les décisions
d'expropriation prononcées l'année précédente par le DMF. La première Cour de droit
public a en effet estimé à l'unanimité que les renseignements fournis par le DMF en
cours de procédure s'étaient révélés bien trop insuffisants pour pouvoir apprécier
objectivement l'impact de l'ensemble du projet sur l'environnement, privant ainsi les

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.08.1986
ALEXANDRE LACHAT
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principaux intéressés des moyens nécessaires de faire valoir leurs droits lors de la
procédure d'opposition à l'expropriation. En conclusion, le Tribunal fédéral en a déduit
que le droit d'être entendu garanti aux opposants avait été violé et a renvoyé le dossier
au DMF pour une nouvelle instruction plus complète. Il a en outre invité celui-ci à tenir
compte de toutes les données statistiques nouvelles, ainsi que des exigences de la
nouvelle loi sur l'environnement. Ce verdict a été salué tant du côté des promoteurs
que du côté des opposants à la place d'armes. Les premiers se sont félicités de voir la
plus haute instance juridique du pays admettre implicitement la nécessité d'une place
d'armes à Rothenthurm, alors que les seconds ont considéré celui-ci comme une
première leçon pour le DMF. Parallèlement, le Conseil des Etats a suivi la
recommandation du Conseil fédéral au sujet de l'initiative populaire «Pour la
protection des marais» dite «Initiative de Rothenthurm». La chambre des cantons a
pris très nettement position contre ce projet de texte constitutionnel qui vise
indirectement à empêcher la construction d'une place d'armes à Rothenthurm. Elle a
par contre approuvé la proposition du gouvernement de réviser partiellement la loi sur
la protection de la nature et du paysage afin de renforcer tout de même la protection
des marais et du biotope. 8

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Le taux d’intérêt de référence est utilisé pour la fixation des loyers en Suisse. Depuis
juin 2017, il est fixé à 1,5%. Ce taux de référence n’a pas changé en juin 2019. Aucune
prétention de baisse ou de hausse des loyers n’est donc envisageable pour les
locataires ou propriétaires qui ont fixé leur loyer avec ce taux comme référence. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Um reiche Steuerzahler anzulocken, hatte der Kanton Obwalden im Jahr 2005 ein
degressives Steuermodell für hohe Einkommen eingeführt, was insbesondere die Linke
heftig kritisiert hatte. Der Waadtländer Nationalrat Zisyadis (pda) verlegte daraufhin
seinen Wohnsitz von Lausanne (VD) nach Sarnen (OW), um die neue Regelung anfechten
zu können. Das Bundesgericht entschied im Sinne des Anklägers und verbot dem
Kanton Obwalden, reiche Steuerzahler zu bevorteilen. Dies, weil gemäss Bundesgericht
mit einer degressiven Steuer der Verfassungsgrundsatz der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verletzt wird. Als Reaktion auf das
Bundesgerichtsurteil stellte Obwalden die Flat-Rate-Tax als neues Modell vor, welches
ab einem bestimmten Einkommen für alle den gleichen Steuersatz vorsieht. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.06.2007
LINDA ROHRER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Après le gouvernement valaisan, le tribunal administratif de ce canton a également
rejeté les recours contre le projet Cleuson-Dixence (VS), qui prévoit de doubler la
puissance de turbinage des installations de la Grande-Dixence. Cependant, un dernier
recours du WWF est toujours en suspens auprès du Tribunal fédéral. L'organisation de
protection de la nature n'est pas fondamentalement opposée au projet mais demande
certains aménagements afin de diminuer les impacts sur l'environnement, parmi
lesquels la fixation d'un débit résiduel en aval du barrage. Suite à ce recours à la cour
fédérale, vingt-trois communes de la région se sont exprimées en faveur du projet et
ont envoyé une lettre commune au WWF, lui demandant de retirer sa plainte. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.11.1991
ANDRÉ MACH

01.01.65 - 01.01.21 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Afin d'inciter le WWF à retirer son recours auprès du Tribunal fédéral contre le projet
Cleuson-Dixence (VS), la société Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) avait proposé à
l'organisation écologiste d'affecter 5 millions de francs pour aider les chômeurs
valaisans. Le WWF, estimant que cette proposition n'avait aucun rapport avec les
compensations écologiques qu'il réclamait, a rejeté l'offre de la société électrique. Par
la suite, grâce à une tentative de conciliation sous l'égide du Tribunal fédéral, les deux
protagonistes, ainsi que l'Etat du Valais et les communes concernées par le projet, ont
conclu une convention prévoyant, en échange du retrait du recours, la réalisation des
principales exigences du WWF. Tout d'abord, un débit minimal de 50 litres par seconde
devra être maintenu en aval du barrage le long de La Dixence, ainsi que l'interdiction de
tout captage supplémentaire des hautes eaux dans le val des Dix. En outre, les biotopes
des communes de Nendaz et d'Hérémence seront protégés. Enfin, une étude des
impacts sur le Rhône sera effectuée par une commission neutre qui formulera des
propositions d'aménagement si nécessaire. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.1992
ANDRÉ MACH

Fin mars, la cheffe du DFI a chargé la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage de déterminer si le Val Curciusa (GR) – où les Forces motrices du
Misox projettent de construire une installation de pompage – devait être inscrit ou non
à un inventaire fédéral des sites à protéger. Bien que le gouvernement du canton des
Grisons ait qualifié cette démarche de véritable affront contre le droit cantonal et
contre les usages en vigueur entre la Confédération et les cantons, l'étude menée par
les experts fédéraux a clairement reconnu la nécessité de protéger le Val Curciusa. De
son côté, le gouvernement cantonal a fait établir sa propre expertise dont les
conclusions ont été contraires à celles de la commission fédérale. Par ailleurs, la
requête du Tribunal fédéral relative à l'établissement d'un rapport complémentaire sur
les répercussions écologiques du projet a été satisfaite. Ce rapport étant favorable à la
réalisation de l'installation de pompage, plusieurs organisations de protection de
l'environnement ont aussitôt déposé un recours auprès des autorités grisonnes et ont
annoncé leur intention de recourir une deuxième fois devant la haute cour en cas
d'attribution d'une nouvelle concession par le gouvernement cantonal. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.11.1994
LIONEL EPERON

Le différend opposant les autorités du canton des Grisons au Département fédéral de
l'Intérieur (DFI) à propos d'un projet de barrage hydro-électrique dans le Val Curciusa
(GR) ne s'est pas apaisé durant l'année 1995. Fort du soutien du parlement grison, le
gouvernement cantonal – ayant estimé que les atteintes que porterait l'ouvrage à
l'environnement ne justifiaient pas de renoncer à sa construction – a décidé d'accorder
pour la seconde fois aux Forces motrices du Misox la concession nécessaire à la
réalisation de l'installation de pompage. A l'annonce de cette décision, sept
organisations de protection de l'environnement ont décidé de porter une fois encore
l'affaire devant le Tribunal fédéral qui a déclaré que ce nouveau recours n'aurait
cependant pas d'effet suspensif. Commanditaire, en 1994, d'une étude reconnaissant
clairement la nécessité de protéger la vallée, le DFI a quant à lui décidé de reporter sa
prise de position sur ce projet afin d'en analyser en détail les avantages et
inconvénients. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.09.1995
LIONEL EPERON

Le vent de libéralisation qui souffle sur le marché de l'électricité a conduit bon nombre
de collectivités publiques à revoir à la baisse leurs ambitions de construire de nouveaux
barrages. En raison de la diminution du prix du kWh qui pourrait résulter de l'ouverture
du marché électrique suisse, plusieurs de ces projets pourraient en effet s'avérer non
rentables eu égard aux investissements conséquents qu'ils nécessiteraient. Consciente
de cette nouvelle donne, la commune de Soglio (GR) – qui jusqu'alors soutenait la
construction d'un barrage dans le Val Madris – s'est adressée aux autorités fédérales en
vue d'obtenir des montants compensatoires en contrepartie de la non réalisation de
cette infrastructure hydro-électrique. Pareil changement de stratégie a également été
sérieusement envisagé par les communes grisonnes de Vals et Brigels, qui elles aussi
projetaient de construire un barrage sur leur territoire. Cette alternative a finalement
rencontré un écho grandissant auprès des autorités des communes grisonnes du
Mesocco, de Nufenen et de Splügen, directement concernées par l'éventuelle
réalisation d'une installation de pompage dans le Val Curciusa. Celles-ci ont toutefois
déclaré ne vouloir se prononcer sur les suites à donner à ce dossier qu'une fois que le
Tribunal fédéral aura rendu son verdict concernant le recours déposé en 1995 par sept
organisations de protection de l'environnement (Il est à relever que les Forces motrices
du Nord-Est de la Suisse (NOK) ont décidé à leur tour de renoncer à la construction

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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d'une nouvelle centrale hydraulique à Beznau (AG), de crainte que cette installation ne
soit plus rentable le jour où le marché suisse de l'électricité viendra à s'ouvrir). 15

Le projet d’un barrage hydroélectrique dans le Val Curciusa dans les Grisons a été
abandonné. L’ouvrage devait coûter dans les CHF 580 millions. Les Forces motrices
Misoxer (MKW) ont annoncé qu’elles renonçaient à sa construction pour des motifs
financiers. En effet, avec la libéralisation du marché de l’électricité, la construction
d’un tel ouvrage aurait certainement entraîné un investissement non amortissable de
quelque centaines de millions de francs, ont déclaré les MKW. Ce renoncement a pris
de cours une décision du Tribunal fédéral concernant une plainte déposée en 1995 par
sept organisations environnementales contre l’autorisation de concession alors
délivrée par le gouvernement cantonal. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.09.1999
LAURE DUPRAZ

Kernenergie

A la suite de l'acception, par la Landsgemeinde nidwaldienne, des trois initiatives –
finalement déclarées recevables par le tribunal constitutionnel cantonal – accordant un
droit de participation à l'assemblée populaire dans l'octroi de concessions pour le
stockage des déchets radioactifs, la CEDRA a décidé de faire recours auprès du
Tribunal fédéral et du tribunal constitutionnel cantonal afin de clarifier la répartition
des compétences relatives à l'entreposage des déchets radioactifs en Suisse
(L'exploitation d'installations atomiques se trouvant dans des galeries ou cavernes sera
soumise à un devoir de concession; la compétence dans l'attribution des autorisations
relatives à l'utilisation du sous-sol est du ressort de la Landsgemeinde. La votation eut
lieu le 29 avril). 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.03.1990
BRIGITTE CARETTI

Après l'abandon définitif, en 1989, de la construction de l'installation de Kaiseraugst, se
pose la question de l'avenir des autres centrales potentielles et, en premier lieu, de
celle de Graben (BE). Dans ce cas, la dissension la plus totale règne entre Graben SA,
promoteur du projet, et le Conseil fédéral. Les désaccords entre ces deux entités,
portant principalement sur l'indemnisation de la société exploitante, sont tels qu'une
procédure est actuellement en cours auprès du Tribunal fédéral. Graben SA estime que
l'attentisme gouvernemental quant à l'octroi de son autorisation générale – demandée
en 1979 – équivaut à un refus (Graben SA est titulaire d'une autorisation de site depuis
1972. L'un de ses principaux actionnaires est les Forces motrices bernoises). C'est
pourquoi elle exige un dédommagement de 300 millions de francs. Le Conseil fédéral
réfute cette argumentation et se déclare prêt à poursuivre la procédure d'autorisation.
De ce fait, il considère les prétentions financières de Graben SA comme injustifiées. A
ce point du débat, plusieurs acteurs ont exprimé leur point de vue. Le canton de
Soleure, par le biais d'une initiative (Iv.ct. 88.208), a demandé un abandon du projet
alors que le conseiller national Rychen (udc, BE), soutenu par plusieurs autres députés
bourgeois bernois et soleurois, a souhaité que la société exploitante soit indemnisée
(Mo. 90.386). Par ailleurs, le Grand Conseil bernois, s'il ne s'est pas prononcé
clairement en faveur d'une renonciation, a néanmoins stipulé, dans son décret sur la
politique énergétique cantonale, que Graben ne devait en aucun cas constituer un
palliatif à Kaiseraugst. La position des partisans de l'abandon et du dédommagement se
fonde sur une analogie avec la situation de Kaiseraugst SA. Or, le contexte juridique
n'est pas similaire puisque la société exploitante de Kaiseraugst était au bénéfice d'une
autorisation générale. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.08.1990
BRIGITTE CARETTI

Le projet visant à construire un dépôt intermédiaire central pour déchets radioactifs à
proximité de l'Institut Paul Scherrer à Würenlingen (AG) a connu des développements
significatifs durant l'année sous revue. Début février, la Division principale pour la
sécurité des installations nucléaires (DSN) a tout d'abord recommandé au Conseil
fédéral d'octroyer l'autorisation de construire pour l'ensemble de l'infrastructure à la
société promotrice Zwilag. De l'avis des experts de la DSN, l'autorisation d'exploitation
devait en revanche n'être attribuée qu'à la partie de l'infrastructure destinée à
l'entreposage de déchets radioactifs, du moment que l'état des connaissances en
matière de sécurité concernant les installations de conditionnement et d'incinération
de substances faiblement et moyennement radioactives n'était pas encore
suffisamment avancé pour que cette partie du projet puisse elle aussi bénéficier d'un
tel feu vert. En dépit des nombreuses critiques formulées par les milieux antinucléaires

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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et des quelque 500 oppositions au projet, le Conseil fédéral a décidé de délivrer les
autorisations de construire et d'exploitation nécessaires à la réalisation et la mise en
service du dépôt, en suivant toutefois les recommandations que lui avait adressées la
DSN concernant les installations de conditionnement et d'incinération pour
l'exploitation desquelles une nouvelle procédure d'autorisation sera requise. Invoquant
des risques d'accidents potentiels liés à la proximité de l'aéroport de Zurich-Kloten,
Greenpeace et la Fondation suisse de l'énergie (FSE) ont immédiatement porté l'affaire
devant le Tribunal fédéral qui n'est cependant pas entré en matière sur la plainte
déposée par les deux organisations antinucléaires. Celles-ci ont dès lors fait part de
leur intention de saisir la Commission européenne des droits de l'homme. Commencés
dès la fin du mois d'août, les travaux de construction de l'installation – dont le coût a
été évalué à CHF 500 millions – devraient être achevés d'ici à l'an 2000 (Relevons que la
construction d'un dépôt intermédiaire pour déchets radioactifs en Suisse se fait
d'autant plus pressante que la Confédération se devra de rapatrier, d'ici à 1999,
plusieurs tonnes de substances hautement radioactives actuellement stockées dans
l'enceinte de l'usine de retraitement pour déchets nucléaires de La Hague (F)). 19

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Einen Vorschlag zur Stabilisierung der Mietkosten präsentierte die Arbeitsgruppe der
Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung unter dem Vorsitz von Nationalrätin
Kopp (fdp, ZH). Ausgehend davon, dass die Schweiz den höchsten Mieteranteil Europas
aufweist (70%), dass ein Mangel an preisgünstigen Wohnungen herrscht und dass
infolge des rar gewordenen Bodens das Einfamilienhaus nicht mehr eine
unproblematische Wohnform darstellt, schlug sie ein Modell von Mieteigentum
(«Locacasa») vor, welches Elemente der bestehenden Eigentums- und Mietordnung in
sich vereinigt: Lokale Stiftungen sollen Liegenschaften mit Mieteigentum erwerben und
dieses zu kostendeckenden Zinsen vermieten, wobei sich die Mieter mit einem
zinslosen Darlehen von 10-50% an den Anlagekosten zu beteiligen haben. Das Darlehen
dient der Mässigung der Mietzinse und garantiert den Mietern Schutz vor Kündigung
sowie ein stabiles Mietzinsniveau (ausgenommen die Schwankungen des
Hypothekarzinses). Die Kündigungsfreiheit des Mieters, nicht aber jene des Vermieters,
soll gewährleistet bleiben; bei einem etwaigen Auszug aus der Liegenschaft ist für den
Mieter eine Beteiligung an der Wertsteigerung «seiner» Wohnung entsprechend der
Höhe des angelegten Darlehens vorgesehen. Für die Unterhaltskosten hat die lokale
Stiftung «Locacasa» aufzukommen. Die Arbeitsgruppe wies in weiteren darauf hin, dass
«Locacasa»- Mieter eine Mietzinsverbilligung durch eidgenössische und kantonale
Zuschüsse beanspruchen könnten. Die Idee wurde 1984 nur in Bern realisiert. Die Stadt
Zürich weigerte sich, dieses Projekt finanziell zu unterstützen, da die Mieter an der
Wertsteigerung der Liegenschaften beteiligt seien ; der Mieterverband seinerseits
kritisierte das «Locacasa»-Modell als zu einseitig auf die Mittelschichten bezogen und
vermisste demokratische Mitbestimmungsrechte der Mieter. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.10.1984
WERNER SEITZ

Die mehrheitlich auf den 1. August um 0.25% auf 5% reduzierten Hypothekarzinssätze
hätten theoretisch zu einer Mietzinsreduktion von 3.38% führen müssen. Der
Handlungsspielraum des seit Oktober 1987 geltenden Bundesbeschlusses über
Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen ist jedoch derart bemessen, dass er
über das blosse Hypothekarzinsgefüge hinausgeht, da noch weitere Kostengrössen für
die Mietzinsgestaltung massgeblich sind. Trotz entsprechenden Aufrufen der
Mieterverbände erhöhte sich der Mietpreisindex gegenüber dem Vorjahr um 2,9%,
wobei namentlich durch Renovationen und Modernisierungen bedingte
Mietpreiserhöhungen bei älteren Gebäuden vermehrt ins Gewicht fielen. Die Mieten
neuerstellter Wohnungen verteuerten sich um 8%.
Während die Zahlen des BIGA, bei denen untere Einkommensklassen untervertreten
sind, für die durchschnittliche finanzielle Belastung durch den Mietzins einen Anteil von
13.5% des Einkommens ausweisen, ergaben Zahlen aus einer repräsentativen und
detaillierten Befragung von 4'600 Haushalten (sogenannter Mikrozensus), dass diese
1986 im Durchschnitt für die Miete (inklusive Nebenkosten) einen Viertel des Lohns
aufwenden mussten. Zunehmend verteuernd wird sich auch der Umstand auswirken,
dass der Anteil der überalterten und sanierungsbedürftigen Wohnungen in den
nächsten 20 bis 30 Jahren auf rund 600'000 steigen wird; insbesondere die
Sanierungskosten für die qualitativ nicht über alle Zweifel erhabenen
Hochkonjunkturbauten der 60er und frühen 70er Jahre werden auf die Renditen
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drücken bzw. die Mieten steigen lassen. 21

In zwei Etappen wurde der Hypothekarzinssatz für Althypotheken um 1 Prozent auf 6%
und in 3 Etappen für Neuhypotheken auf 7% erhöht. Zu Jahresende stand eine dritte
Hypozinsrunde auch für Althypotheken bereits in Aussicht. Die Erhöhungen im Jahre
1989 würden gemäss Bundesbeschluss über Missbräuche im Mietwesen eine
Mietzinserhöhung von maximal 14% zulassen. Das volle Ausmass der Mietzinssteigerung,
welche regional und zeitlich sehr unterschiedlich erfolgte, wird erst im Mai 1990
sichtbar werden; Mieter- und Hauseigentümerverbände rechneten mit einem
durchschnittlichen Anstieg um 10%, von dem 80 bis 90% der Mieter betroffen sein
werden. Erhebungen des Bundesamts für Statistik stellten im Herbst einen Anstieg von
rund 7% gegenüber dem Vorjahr fest. Gemäss Berechnungen des schweizerischen
Hauseigentümerverbandes beläuft sich der Anteil des Hypothekarzinses an der
Zusammensetzung der Kostenelemente der Mietzinse auf 60 bis 80%. Die
Direktbetroffenen reagierten vielfach mit Verunsicherung, Arger und Wut; die
Schlichtungsstellen wurden überlastet und die Anfechtungsbegehren nahmen bereits
im ersten Halbjahr um 63% gegenüber dem Vorjahr stark zu. Aber auch die
Hauseigentümer protestierten bei der zweiten Erhöhungsrunde. Parallel dazu
manifestierte sich eine Zunahme der sozialen Unrast mit Häuserbesetzungen und vor
allem mit wiederholten Demonstrationen, die in der Stadt Zürich über eine längere
Zeitperiode hinweg jeweils am Donnerstagabend durchgeführt wurden und die nicht
selten mit Gewalt und Sachbeschädigungen sowie mit Auseinandersetzungen mit der
Polizei endeten. 22

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1989
CHRISTIAN MOSER

Kurz vor Inkrafttreten des neuen Miet- und Pachtrechts schlossen die Mieter- und
Vermieterverbände der französischen Schweiz – ASLOCA romande bzw. Fédération
romande immobilière (FRI) sowie Union romande des gérants et courtiers en
immeubles (URGCI) – einen Rahmenvertrag über die Mietverhältnisse. Für eine Dauer
von sechs Jahren geschlossen, kann der Vertrag danach stillschweigend wieder
erneuert werden. Wenn sich auch beide Seiten über die Auswirkungen dieses Vertrages
keinen Illusionen hingeben – betrifft er doch allein die unterzeichnenden Parteien –, so
wird damit doch erstmals ein gemeinsamer Weg beschritten, wie er vom Bundesamt für
Wohnungswesen im März dieses Jahres durch die Vermittlung gemeinsamer Gespräche
zwischen Mieter- und Vermieterverbänden gebahnt worden war. 23

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.06.1990
DIRK STROHMANN

Mit einem Expertengremium unter der Leitung von Thomas Guggenheim, dem Direktor
des Bundesamtes für Wohnungswesen, und bestehend aus Vertretern der Banken, der
institutionellen Anleger, der Wissenschaft, der Kantone und der Bundesverwaltung
wurde eine weitere Kommission zur Bewältigung der Krise auf dem Wohnungsmarkt
eingesetzt. Die Expertengruppe, welche im Januar vom Bundesrat ernannt wurde, hat
den Auftrag, Vorschläge für eine Verbesserung der Wohnbaufinanzierung zu
erarbeiten, um der bestehenden Lage auf dem Hypothekar- und Liegenschaftsmarkt
besser begegnen zu können. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.01.1991
DIRK STROHMANN

Nach dem vom Bundesamt für Statistik halbjährlich berechneten Index für
Wohnungsmieten, erhöhte sich das Niveau der Mietpreise im November 1991 im
Vergleich zum Vorjahresmonat gesamtschweizerisch um 8,5%. Im Jahresmittel ergab
sich gar eine Mietzinserhöhung von 9,9%. Der im letzten Halbjahr eingetretene Anstieg
der Mietkosten ist in erster Linie eine Folge der angehobenen Hypothekarzinssätze und
betrifft sowohl die alten wie die neuen, d.h. vor oder nach 1947 erstellten Wohnungen
in etwa gleichem Masse. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1991
DIRK STROHMANN

Im September präsentierte der Schweizerische Mieterverband (SMV) seine Forderungen
nach flankierenden Massnahmen im Wohnungswesen. Im Kampf gegen die steigenden
Mietpreise in den Städten, welche der SMV nebst weiteren Faktoren der Zuwanderung
aus dem EU-Raum zuschreibt, soll unter anderem der Kündigungsschutz verstärkt und
Mietzinserhöhungen bei Neuvermietungen auf maximal 5% beschränkt werden. Der SMV
liess verlauten, dass er seine Unterstützung der Personenfreizügigkeit an die Bedingung
der flankierenden Massnahmen zu knüpfen gedenke. Mit dieser Aussage erhoffte sich
der Verband mehr Gehör für ein Anliegen, welches bis zu dem Zeitpunkt kaum
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mehrheitsfähig war. 26

Im Januar des Berichtsjahrs forderten SP und Grüne in Zusammenarbeit mit dem
Schweizer Mieterinnen- und Mieterverband (MV) den Ausbau von Mieter- und
Kündigungsschutz sowie die verstärkte Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus.
Parteipräsident Levrat liess verlauten, die SP werde die Ausdehnung der
Personenfreizügigkeit auf Kroatien nicht unterstützen, wenn die Wirtschaft und
bürgerliche Parteien in diesem Bereich keine Zugeständnisse machen würden. 27
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Forderungen nach staatlicher Unterstützung bei der Bereitstellung von bezahlbarem
Wohnraum wurden in letzter Zeit in verschiedenen Kantonen und Städten von linker
Seite laut und mündeten in der Lancierung etlicher lokaler und kantonaler
Volksbegehren. Im Frühling des Berichtsjahrs gaben die Grünen als erste Partei auf
nationaler Ebene bekannt, die Lancierung einer eidgenössischen Volksinitiative für
ökologisches und bezahlbares Wohnen zu prüfen. 28
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Auch der Mieterverband (MV) sammelte im Berichtsjahr Vorschläge zur Formulierung
möglicher Volksbegehren. Mitte November gab der MV bekannt, die bundesrätlichen
Massnahmen würden, obwohl deren Stossrichtung richtig sei, aus seiner Sicht nicht
ausreichen. An seiner Delegiertenversammlung bestärkte der Verband grundsätzlich das
Vorhaben zur Lancierung zweier Volksinitiativen, mit denen zum einen innerhalb der
nächsten 20 Jahre 100'000 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen bereitgestellt und
zum anderen der Mieterschutz gegen missbräuchliche Mietzinsen verstärkt werden
sollen. Letzteres soll anhand einer strengen Formularpflicht bei Mieterwechsel
vollzogen werden. 29
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Die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Wohnungsmarkt wurden 2013
von verschiedenster Seite thematisiert. Nachdem Bundesrat Schneider-Ammann (fdp)
die Zuwanderung bereits während einer Ansprache im Mai als einer von mehreren
Gründen für die regional angespannte Marktlage bezeichnet hatte, bekräftigte er diese
Aussage an den Grenchner Wohntagen im November. Darüber hinaus verstärkten der
gestiegene Wohlstand, der moderne Lebenswandel hin zu Einpersonenhaushalten und
urbanen Wohnlagen sowie tiefe Zinssätze und gestiegene Wohnansprüche den Druck
auf den Wohnmarkt, lautete das Fazit der Tagung. In Grenchen führte Daniel Sager,
Autor des jährlich erscheinenden Monitorings „Personenfreizügigkeit und
Wohnungsmarkt“, zudem aus, dass die Zuwanderung die Mietpreise nur in gewissen
Regionen beeinflusse. Gesamtschweizerisch decke sich die Erhöhung der Mietpreise
zwischen 2005 und 2012 mit der Zunahme des BIP im selben Zeitraum. Da weiter viele
Schweizer Mieterinnen und Mieter in diesem Zeitraum ein Eigentumsobjekt erworben
hatten, hätte die Zuwanderung dort, wo der Erwerb von Wohneigentum als Ventil
wirken konnte, keinen zusätzlichen Druck auf den Mietmarkt ausgeübt. Jedoch
verknappe dieser Puffer in den Überlaufgebieten in jüngster Zeit, folgerte Sager im
neusten Monitoring zu Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt 2012. Weiter
verharre der Druck auf den Mietwohnungsmarkt der mittleren und unteren
Preissegmente insbesondere in den Agglomerationen von Zürich und um den Lac
Leman auf einem hohen Niveau. Eine Entspannung dieses Marktes sei daher bei
gleichbleibender Zuwanderung noch eher fern. 30
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Im April 2015 äusserte sich der Mieterinnen- und Mieterverband (SMV) kritisch zur
2013 eingesetzten Arbeitsgruppe «Wohnungspolitischer Dialog». Anstatt
mehrheitsfähige Lösungen in Form von griffigen Massnahmen gegen die
Wohnungsknappheit und steigende Mietzinse zu beschliessen, habe die Arbeitsgruppe
nur Empfehlungen zuhanden der Kantone und Städte erlassen, gab SMV-
Generalsekretär Michael Töngi der NZZ zu Protokoll. Darüber hinaus warf er dem
Bundesrat vor, auf Zeit zu spielen, während er auf Verbesserungen auf dem
Wohnungsmarkt hoffe. Um eine Kursänderung in der Wohnungspolitik herbeizuführen,
sei der Verband daran, eine Volksinitiative zu lancieren. 31
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Der Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen sank am 31. März
2015 von 1,89% auf 1,86%. Dieser Rückgang bewirkte, kaufmännisch auf ein
Viertelprozent gerundet, eine Absenkung des Referenzzinssatzes von 2% auf 1,75%, was
die Mieterschaft im Grunde zur Geltendmachung des Anspruchs auf Mietzinssenkung in
der Höhe von 2,91% berechtigt. Dieser "historische Tiefstand" des seit September 2008
bestehenden und vierteljährlich neu errechneten Referenzzinssatzes wurde in den
Medien breit diskutiert. Der Mieterverband (SMV) gelangte sogleich mit der Forderung
an die Vermieterseite, die Mietzinse auf den nächstmöglichen Termin anzupassen.
Ferner veröffentlichte der SMV auf seiner Homepage ein Merkblatt und einen
Musterbrief zum Erstellen eines Senkungsbegehrens. Gemäss Verband hätte bisher nur
eine von fünf Mietparteien ihren Anspruch auf Mietzinssenkung durchgesetzt. Der
Hauseigentümerverband (HEV) riet seinerseits der Vermieterseite, die aktuelle
Kostensituation unter Berücksichtigung der Teuerung und der gestiegenen Unterhalts-
und Betriebskosten genau zu prüfen. Nur wenn ein übersetzter Ertrag resultiere, müsse
dem Senkungsbegehren – wo vorhanden – stattgegeben werden. Nicht zuletzt
entbrannte als Folge der Anpassung des Referenzzinssatzes erneut die Diskussion, ob
die Senkung des Referenzzinssatzes eine automatische Anpassung der Mieten zur Folge
haben müsste. Gemäss HEV – und dies entspricht der offiziellen Interpretation der
Bundesbehörden – beinhalte die Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und
Geschäftsräumen (VMWG) keine automatische Mietzinssenkung bei Herabsetzung des
Referenzzinssatzes. Obwohl Art. 13 der VMWG vorsieht, dass bei
Hypothekarzinssenkungen "die Mietzinse entsprechend herabzusetzen oder die
Einsparungen mit inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen zu verrechnen" sind,
müsse der Vermieter nicht von sich aus tätig werden. Der auf einem privatrechtlichen
Vertrag beruhende Mietzins bleibe bestehen, ausser eine der beiden Vertragsparteien
verlange eine ihr zustehende Anpassung des Mietzinses. Für eine automatische
Anpassung des Referenzzinssatzes, wie sie der Mieterverband forderte, hatte sich im
Vorjahr auch die CVP in ihrem 2014 veröffentlichten Positionspapier zur Wohnpolitik
ausgesprochen, jedoch nicht ohne diesen Entscheid im Folgejahr bereits wieder zu
revidieren. Man hätte erkannt, wie komplex die Sache sei, so Martin Candinas
gegenüber dem Tages-Anzeiger. Es könne nicht sein, dass sich nur die Senkung des
Referenzzinssatzes automatisch auf die Mieten auswirke; ebenso müssten auch
Kostensteigerungen automatisch in die Mietzinse einfliessen. Ferner sei er von
verschiedenen Hauseigentümern sowie vom HEV-Präsidenten Hans Egloff überzeugt
worden, dass ein solcher Automatismus einen hohen administrativen Aufwand für die
Vermieterseite mit sich bringen würde. 32
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Unmittelbar nach der zur Bekämpfung des Coronavirus behördlich verordneten
Schliessung von Betrieben, die nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs dienen, kam die
Frage auf, ob Geschäftsmieten für die Dauer der Schliessung geschuldet seien.
Gastrosuisse und andere Branchen- und Mieterorganisationen stellten sich auf den
Standpunkt, dass für diese Zeit ein Mangel des Mietobjekts vorliege, da das gemietete
Objekt für den vereinbarten Zweck nicht nutzbar sei. Der Hauseigentümerverband und
der Verband Immobilien Schweiz erachteten die Aufhebung der Zahlungspflicht als
verfehlt, da auch sie weiterhin mit der Liegenschaft in Verbindung stehende Zahlungen
zu tätigen hätten. Sie vertraten die Ansicht, dass eine Betriebsschliessung in den
Risikobereich der Betreibenden falle. Auf juristischer Seite fanden sich
Fürsprecherinnen und Fürsprecher für beide Seiten, wobei aufgrund der noch nie
dagewesenen Situation keine Partei auf einen Präzedenzfall Bezug nehmen konnte. Die
Kontrahenten zeigten sich jedoch gesprächsbereit. Auch von Seiten der Vermietenden
bestand gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten ein Interesse für die längerfristige
Aufrechterhaltung des Mietverhältnisses, weshalb es einen Konkurs der Mieterschaft zu
verhindern galt. Der Hauseigentümerverband wusste einige Tage nach der Schliessung
von vielen Vermieterinnen und Vermietern, die ihrer Mieterschaft entgegenkommen
wollten. Gleichzeitig wies der Verband aber auch darauf hin, dass nicht alle Eigentümer
und Eigentümerinnen in der finanziellen Lage seien, auf die Mietausfälle zu verzichten.
Eine von Gastro Zürich-City durchgeführte Umfrage zeigte indes ein anderes Bild:
Während rund 80 Prozent der Stadtzürcher Gastronomiebetriebe um eine
Mietzinsreduktion angefragt hätten, hätte nur gerade die Hälfte von ihnen eine Antwort
ihrer Vermieterinnen und Vermieter auf ihr Anliegen erhalten. Diese Antwort wiederum
fiel nur in rund einem Drittel positiv aus, womit 13 Prozent aller Bars, Restaurants und
Clubs in der Stadt Zürich mit Mietzinsreduktionen rechnen könnten. 
Grosse Immobiliengesellschaften, Pensionskassen, Banken und Versicherungen zeigten
sich gemäss Aussagen des Verbands der Geschäftsmieter im Gegensatz zu vielen
Privatvermietenden wenig kulant. Sie würden sich gesprächsbereit zeigen, wenn ein
Nachweis vorliege, dass alle verfügbaren Möglichkeiten wie Kurzarbeit und der Bezug
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von Notkrediten ausgeschöpft worden seien. 

Zur Klärung der offenen Fragen im Mietrecht rief der Bundesrat Ende März die
Einsetzung einer Task Force unter Leitung des BWO ins Leben, die Vertreterinnen und
Vertreter aus der Verwaltung, der Mieter- und Vermieterorganisationen, der
Immobilienwirtschaft sowie von Städten und Kantonen einschloss. Am 8. April
verkündete der Bundesrat, dass er nicht in die vertraglichen Beziehungen zwischen
Privaten eingreifen wolle und die Vertragsparteien dazu auffordere, «im Dialog
konstruktive und pragmatische Lösungen» zu finden. Einen anderen Weg gingen die
Kantone Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Neuenburg und Waadt: Sie alle beschlossen
Regelungen, die während den Frühlingsmonaten jeweils eine Kostenbeteiligung durch
den Kanton vorsahen, sofern sich die beiden Parteien auf einen zum Teil vordefinierten
Verteilungsschlüssel einigen konnten. Gemäss Zahlen aus Genf hätten im
Westschweizer Stadtkanton 90 Prozent der von den Mietenden angefragten
Vermieterinnen oder Vermieter dieser Lösung zugestimmt. 

Mit der Zeit begannen sich auch einige grössere Immobilienbesitzer kulant zu zeigen. In
den Medien fanden etwa der Flughafen Zürich und die Credit Suisse als erste grössere
Vermietende Erwähnung in dieser Hinsicht. Nach der Mitteilung des Bundesrates
folgten auch die Versicherungen Helvetia und mit der Swiss Life die grösste private
Immobilienbesitzerin in der Schweiz. Letztere gab bekannt, dass sie Kleinstbetrieben,
die monatlich weniger als CHF 5'000 Miete schulden, nach individueller Absprache
Mietzinsreduktionen gewähre. Später beschlossen auch die Migros und die SBB
während der Schliessung der Betriebe Mietreduktionen um 50 Prozent respektive
erliessen die Miete für den betreffenden Zeitraum komplett. Eine Lösung wie die vom
Ständerat vorgeschlagene Variante (vgl. nachfolgend) beschloss auch Swiss Prime Site
nach der ausserordentlichen Session.

Im Gegensatz zum Bundesrat befand das Parlament, dass der Bund in dieser Sache
Regelungen beschliessen solle, weswegen es die Frage der Geschäftsmieten als
zentrales Traktandum auf das Programm der ausserordentlichen Session zur
Bekämpfung des Coronavirus setzte. Obwohl sich mit dem Verband Schweizer
Immobilien gar ein Teil der Vermieterschaft für einen der beiden Vorstösse zu den
Geschäftsmieten verantwortlich zeigte, konnten die beiden Räte in der
ausserordentlichen Session in dieser Frage keine Einigung erzielen (Mo. 20.3142; Mo.
20.3161). Im Nachgang zeichnete sich in den Kommissionen jedoch eine
Kompromisslösung ab, die eine Aufteilung der Mietkosten im Verhältnis von 40 zu 60
auf die Mieter- und Vermieterschaft vorsieht und die von den Räten in der
Sommersession behandelt werden soll. 

Kurz vor Beginn der Sommersession publizierte der Schweizerische Verband der
Immobilienwirtschaft eine Umfrage zum Stand der Verhandlungen bei
Mietzinssenkungen, die 3544 Mietverhältnisse berücksichtigte. In 46 Prozent der Fälle
seien Mietzinsreduktionen vereinbart worden, wobei diese in der Regel für die Dauer
der Zwangsschliessung gelten und im Schnitt eine Reduktion um 50 Prozent umfassten.
Zu Beginn der Sommersession doppelte der Verband Immobilien Schweiz mit einer
eigenen Umfrage bei 30 Mitgliederunternehmen, die sich in insgesamt 5'200
Mietverhältnissen befinden, nach. In zwei Drittel aller Fälle hätten die Parteien bereits
eine Einigung erzielen können, wobei diese in drei von zehn Fällen aus einer
Mietzinsstundung bestand. 33

Auch nachdem das Parlament in der Sommersession 2020 den Bundesrat damit
beauftragt hatte, einen Gesetzesentwurf zur Regelung der Geschäftsmieten während
der behördlich verordneten Schliessung zu präsentieren, ging die
ausserparlamentarische Debatte zu den Geschäftsmieten weiter. 
In den Medien stand zum einen Swiss Life im Zentrum, deren Chef sich bereits im Mai
gegen den «Zwangsmieterlass» (Tages-Anzeiger) gestellt hatte und verlauten liess, dass
eine solche Regelung die Immobilienbesitzerin CHF 10 Mio. kosten würde. Im Juni stand
Swiss Life aufgrund eines Berichts in der Sonntagszeitung erneut in den Schlagzeilen, da
die Immobilienverwaltungsgesellschaft Livit und Tochter von Swiss Life ihr
Entgegenkommen in der Mietzinsfrage an Bedingungen geknüpft habe; gemäss einem
dem Wochenblatt vorliegenden Schreiben an eine Vertragsverlängerung von fünf
Jahren. Auf Anfrage wollte Swiss Life nicht für andere Liegenschaftsbesitzende
sprechen und betonte, dass man selber Kleinstbetrieben auf Gesuch hin
bedingungslosen Mietzinserlass gewähre. Im selben Artikel kam auch die
Geschäftsleiterin des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbandes zu Wort, die bei der
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Vermieterseite zum Teil Verzögerungstaktiken feststellte. 
Ein vom Hauseigentümerverband in Auftrag gegebenes und unter anderem von alt
Bundesrichter Peter Karlen (svp) verfasstes Rechtsgutachten folgerte im August 2020,
dass der Bund eine verfassungsmässige Kompetenz für einen entsprechenden Eingriff
habe, und zwar in erster Linie basierend auf Art. 118 Abs. 2 BV (Schutz der Gesundheit).
Die inhaltliche Ausgestaltung des Gesetzes sei gemäss Gutachten indes
verfassungswidrig: Die geplanten Eingriffe in die Eigentumsgarantie seien
unverhältnismässig und der Aufteilungsschlüssel von 60 zu 40 sei willkürlich und
verletze das Gebot der Rechtsgleichheit; ebenso der Umstand, dass nur von der
behördlichen Schliessung betroffene Geschäftsbetriebe unterstützt werden sollen,
wenn die Inhaberinnen und Inhaber in den Geschäftsräumen zur Miete sind, nicht aber,
wenn sich diese in ihrem Eigentum befinden. 
Ende Oktober liess Gastrosuisse auf Anfrage der Sonntagzeitung verlauten, dass es bei
der Mehrheit der Mietverhältnisse bis zum gegebenen Zeitpunkt nicht zu angemessenen
Lösungen in der Frage gekommen sei. Präsident Casimir Platzer drohte mit dem
Rechtsweg, falls die Vorlage zu den Geschäftsmieten im Parlament scheitern sollte.
Unterdessen hatte die vorberatende RK-NR die Vorlage tatsächlich mehrheitlich
abgelehnt, gemäss Sonntagszeitung insbesondere, weil Vertretende der CVP ihre
Meinung geändert hätten. Keinen Meinungsumschwung vollzogen hatte gemäss eigenen
Aussagen Fabio Regazzi (cvp, TI), obwohl er im Begriff war, das Amt des
Gewerbeverbandspräsidenten zu übernehmen. Der SGV hatte sich in der
Vernehmlassung klar gegen eine eidgenössische Regelung zu den Geschäftsmieten
ausgesprochen. 34

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Im Februar 2017 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht, dass Pensionskassen
laufende Altersrenten nicht kürzen dürfen, solange die Kassen keine Unterdeckung
aufweisen. Die Pensionskasse der PWC hatte 2005 ein Modell flexibler Altersrenten
geschaffen, die je nach finanzieller Situation der Pensionskasse um 2 Prozentpunkte
sinken oder steigen können. Dabei wären 89 Prozent der ursprünglichen Gesamtrente
als fixe Basisrente garantiert, die restlichen 11 Prozent würden dem überobligatorischen
Bereich entstammen und sollten variabel sein. Dieses System wandte die Pensionskasse
anfangs nur auf neue Altersrenten an; 2014 entschied sie sich jedoch, zukünftig auch
Altrenten von den Renditen abhängig zu machen. Indem auch die bestehenden Renten
nach oben und unten angepasst werden sollten, wollte die Pensionskasse die
Generationengerechtigkeit und die finanzielle Nachhaltigkeit verbessern. 
Dieses Modell lehnte die Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich jedoch ab, weshalb die
Pensionskasse damit ans Bundesverwaltungsgericht gelangte. Dieses erklärte das
entsprechende Modell für unzulässig, weil Altrenten gemäss BVG nur bei einer
Unterdeckung, und auch dann nur in sehr begrenztem Umfang, gekürzt werden dürfen.
Generell sei die «Höhe der Renten bei Entstehung des Rentenanspruchs [...]
gewährleistet». Im November 2017 stützte das Bundesgericht, nach dem Weiterzug des
Urteils durch die Pensionskasse, den Entscheid der Vorinstanz (9C 234/2017). 35
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Im Oktober 2018 erliess die OAK BV Weisungen, welche die Transparenz von
Pensionskassen zum Beispiel bezüglich Risikoverteilung und Entscheidungsstrukturen
verbessern sollten. Eigentliche Adressaten dieser neuen Weisungen waren die
sogenannten Schweizer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen. Sammelstiftungen
richten sich an kleinere Unternehmen, für die sich eigene Vorsorgeeinrichtungen nicht
lohnen, und führen für die angeschlossenen Unternehmen jeweils einzelne eigene
Vorsorgewerke. Auch Gemeinschaftseinrichtungen übernehmen die Vorsorge für
verschiedene Unternehmen, diese stellen jedoch Solidargemeinschaften mit einem
gemeinsamen Reglement dar. Da der Konzentrationsprozess bei den
Vorsorgeeinrichtungen steige, wachse die Bedeutung dieser Zusammenschlüsse,
berichteten die Medien. Ende 2016 seien bereits 60 Prozent der aktiven Versicherten
bei einer von ihnen versichert gewesen. Mit ihrer Grösse nehme zudem auch das
Interesse der OAK BV an ihnen zu, zumal sie sehr unterschiedliche und teilweise sehr
komplexe Strukturen aufwiesen und ein grosser Wettbewerb zwischen ihnen herrsche.
Gemäss OAK BV bestünden folglich grössere Anforderungen an Governance,
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Transparenz und Finanzierungssicherheit für diese Art der Vorsorgeeinrichtungen. Da
Sammeleinrichtungen durch das BVG aber kaum geregelt seien, seien dem Spielraum
der OAK BV enge Grenzen gesetzt. Dieser Spielraum solle mit den neuen Weisungen
ausgedehnt werden. 
Dagegen wehrten sich die betroffenen Verbände jedoch im Februar 2019, weil sie hohe
administrative Kosten und einen Anstieg der Bürokratie befürchteten. Hanspeter
Konrad, Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP kritisierte, dass
eine solche Regelung zudem die Kompetenz der OAK BV überschreite; ein Vorwurf, der
Alex Kuprecht (svp, SZ) zum Einreichen einer entsprechenden Interpellation (Ip. 18.4166)
und anschliessend gar einer Motion (Mo. 19.3600) veranlasste. 

Die Problematik solcher Sammelstiftungen verdeutlichten sich kurz darauf an
verschiedenen in der Presse diskutierten Fällen. Einerseits wurden Fälle publik, in
denen Sammelstiftungen sanierungsunfähige Pensionskassen übernahmen und durch
deren Verwaltung solange Geld verdienten, bis deren Kapital aufgebraucht war und der
Sicherheitsfonds BVG die ausstehenden Renten übernehmen musste. Verfügt eine
Kasse vornehmlich noch über Rentner, deren Renten garantiert sind, und über immer
weniger aktive Versicherte, kann sie eine Unterdeckung nicht mehr durch eine Senkung
des Umwandlungssatzes kompensieren. Dadurch sinkt der Deckungsgrad immer weiter,
bis schliesslich kein Kapital mehr vorhanden ist, um die Renten zu decken. Wie das
Bundesgericht bestätigte, darf der Sicherheitsfonds selbst in solchen Fällen erst
einspringen, wenn ein Vorsorgeunternehmen sanierungs- und zahlungsunfähig ist,
berichteten die Medien. 36

Krankenversicherung

Nachdem die Parlamentsdienste Anfang August das Register der Interessenbindungen
der Ratsmitglieder aktualisiert hatten, wurde Kritik an den Verbindungen zwischen
Parlamentsmitgliedern und Krankenkassen laut. Solche bestehen bei 16
Parlamentarierinnen und Parlamentariern, welche meist in Bei- oder Verwaltungsräten
von Krankenkassen sitzen. Zwölf davon sind Mitglieder der für die Krankenversicherung
zuständigen Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit SGK ihres jeweiligen
Rates. Es handelt sich dabei um Vertreterinnen und Vertreter der SVP, FDP, CVP und
BDP. Laut eigenen Angaben der Parlamentsmitglieder und Recherchen aus
Journalistenkreisen bewegen sich die Jahresgehälter für die Beirats- und
Verwaltungsratsämter im tiefen bis hohen fünfstelligen Bereich. Linke Stimmen
kritisierten, die Volksvertreterinnen und Volksvertreter stünden für die Interessen
privater Firmen ein statt für jene ihrer Wählerschaft. Der Einfluss der Kassenlobby im
Parlament sei ungesund und grenze gar an Korruption. Es sei grundsätzlich sehr
unschön, dass das Parlamentsgesetz die Einsitznahme von Parlamentsmitgliedern in
leitenden Organen der Durchführer der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
erlaube, wurde bemängelt. Schliesslich sei die Einsitznahme in ähnlichen Organen der
ehemaligen Bundesbetriebe wie Post, Ruag und SRG untersagt. Die betreffenden
Parlamentarierinnen und Parlamentarier verteidigten sich, es liege in der Natur des
Milizparlaments, dass jene Personen, welche sich für Gesundheit interessierten, auch
beruflich mit diesem Bereich verbunden seien. Nicht nur die Krankenkassen, auch die
Ärzteschaft, die Spitäler und die Pflegeberufe seien im Parlament vertreten und
brächten wichtige Informationen ein. Im September lehnte das Bundesgericht die
Beschwerden gegen sieben Krankenkassen bezüglich deren Beteiligung am
Abstimmungskampf zur öffentlichen Krankenkasse ab, hielt in seiner Begründung
jedoch unter anderem fest, dass Krankenkassen im Bereich der obligatorischen
Krankenversicherung staatliche Aufgaben wahrnehmen. Damit handeln sie als Organe
der Behörden. Auf dieses Urteil bezieht sich eine Ende September 2014 eingereichte
parlamentarische Initiative Steiert (sp, FR), die im Parlamentsgesetz die Unvereinbarkeit
zwischen Parlamentsmandat und behördlichem Mandat auch für Krankenkassen
festschreiben will. Sollte der Vorstoss am bürgerlichen Parlament scheitern, werde man
notfalls die Lancierung einer Volksinitiative in Betracht ziehen, so Steiert. Für
zusätzliche Verärgerung in linken Kreisen sorgte einen Tag nach der Abstimmung über
die öffentliche Krankenkasse die Wahl der Ständeräte Schwaller (cvp, FR) und Eberle
(svp, TG), beide Mitglied der SGK-SR, in den sechsköpfigen Verwaltungsrat der Groupe
Mutuel. 37
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Kulturpolitik übte der Bund weiterhin grosse Zurückhaltung; das
Schwergewicht der Aktivität lag bei Gemeinden und Kantonen. Wohl konstituierte sich
die eidgenössische Expertenkommission für Fragen der schweizerischen Kulturpolitik
(Kommission Clottu); von ihrer Tätigkeit drang indessen wenig an die Öffentlichkeit.
Durch von den eidgenössischen Räten bewilligte Subventionserhöhungen an Pro
Helvetia und an die Stiftung Schweizer Volksbibliothek (SVB) unterstrich der Bund sein
Interesse für kulturelle Belange. Im Frühling konnte mit der Sammlung am Römerholz,
die Meisterwerke europäischer Malerei im Privathaus des Kunstmäzens zeigt, dem
Publikum ein Legat von Oskar Reinhart an die Eidgenossenschaft zugänglich gemacht
werden: 

Die Frage nach der Stellung der Kulturschaffenden und nach der Funktion des
Theaters in der modernen Gesellschaft rief Diskussionen auf gesamtschweizerischer
Ebene hervor. Eine Auseinandersetzung über die Frage, ob sich der einzelne
Schriftsteller wie auch seine Organisation politisch engagieren müsse, löste im
Schweizerischen Schriftstellerverband (SSV) eine Krise aus, die zur Demission von 22
Mitgliedern (darunter Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch) führte. Eine Minderheit,
welche die Frage bejahte, fühlte sich durch den Verbandspräsidenten wegen seiner
aktiven Mitarbeit an der französischen Fassung des Zivilverteidigungsbuchs nicht mehr
repräsentiert. Zahlreiche Schwierigkeiten an städtischen Bühnen, insbesondere der
zunehmende Besucherschwund, riefen nach einer Besinnung auf die Aufgaben
modernen Theaters. Eine Tagung von Sachverständigen im Stapferhaus sprach den
Wunsch aus, dass Pro Helvetia die Organisation einer permanenten Theaterkonferenz
übernehmen solle.

Mit der Inkraftsetzung des revidierten Filmgesetzes war es erstmals möglich,
Bundesbeiträge an Spielfilme auszurichten. Dabei gab die Auszeichnung des Films
«Krawall» zu einer Kritik im Nationalrat Anlass. Der Bundesrat befürwortete die
Förderungswürdigkeit auch von Filmen, die die staatliche und gesellschaftliche
Ordnung zur Diskussion stellen. Vorstösse, die sich mit einer weitergehenden
Filmförderung befassten, überwies der Bundesrat der Kommission Clottu zur Prüfung.
Dieses Thema wurde in den Motionen der Nationalräte Rasser (LdU, AG) (Mo. 10372) und
Ziegler (soz., GE) (Mo. 10189), welche an den Nationalrat als Postulate eingereicht
wurden, aufgegriffen. In der Diskussion um eine Aufhebung der Filmzensur wirkte ein
Bundesgerichtsentscheid richtungweisend (BGE 96 IV 64). Er betraf den Kanton Bern,
der zwar keine Filmzensur kennt, in dem jedoch das Obergericht den schwedischen
Sexfilm «Ich bin neugierig» aufgrund einer Strafklage verboten hatte; das
Bundesgericht gab den beanstandeten Streifen zur Vorführung frei. Der aargauische
Regierungsrat hob die Verordnung über die Vorführung von Filmen und damit die
Filmzensur formell auf, und die Zürcher stimmten dem neuen Filmgesetz, das als
Gegenvorschlag zu einer Initiative gegen die Filmzensur ausgearbeitet worden war,
deutlich zu. Der Luzerner Grosse Rat hiess ein neues Lichtspielgesetz, das keine
Zensurvorschriften mehr enthält, in erster Lesung gut. Auseinandersetzungen ergaben
sich aus dem wachsenden Angebot pornographischer Schriften; behördliche
Massnahmen, auch solche des Jugendschutzes, stiessen verschiedentlich auf
Ablehnung. 38
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Medien

Presse

Wie in den Vorjahren kamen verschiedene linksgerichtete Schüler-, Lehrlings- oder
Soldatenzeitungen von meist bescheidener Auflage in Konflikt mit den Behörden. Das
Bundesgericht hiess die Nichtigkeitsbeschwerde der Bundesanwaltschaft gegen ein
Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen gut, das die Redaktoren des «Roten Gallus» von
der Anschuldigung freigesprochen hatte, 1970 mit einem Zitat des Dichters Wolfgang
Borchert zur Dienstverweigerung aufgefordert zu haben. Im Anschluss daran liess ein
Pfarrer in Weinfelden eine Predigt ausfallen, da er befürchtete, sein Jesaia-Text könnte
als verborgene Aufforderung zur Dienstverweigerung aufgefasst werden. 39
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Mit der Einsetzung der Expertenkommission für ein Gesamtmedienkonzept wurde die
Arbeit an der Revision des Verfassungsartikels über die Presse unter Einbezug der
Presseförderung eingestellt. Die Vernehmlassung zu den Förderungsmassnahmen hatte
widersprüchliche Meinungen zutage gefördert. Konkret bleibt umstritten, ob der Staat
selbst Presseförderung betreiben und ob er dafür nur rechtliche Voraussetzungen
schaffen oder auch die finanziellen Mittel bereitstellen soll. Gewarnt wird vor einer
Wettbewerbsverzerrung und einer Gefährdung der Unabhängigkeit der Presse. Die
Frage, ob die verschärfte Konzentrationsbewegung der letzten Jahre nicht ähnliche
Gefahren zeitige, wurde mehrfach gestellt. Zahlreiche Stellungnahmen erachteten die
Revision überhaupt als unnötig und inopportun, weil die Freiheit der
Meinungsäusserung und Information sowie das Zensurverbot keiner besonderen
Normierung bedürften. Nicht klar geregelt ist freilich der Schutz des
Vertrauensverhältnisses zwischen den Presseschaffenden und ihren Informanten. Die
unbefriedigende Rechtslage wird durch die Verurteilung der vier Chefredaktoren des
«Tages-Anzeigers» dokumentiert, die sich trotz bundesgerichtlicher Aufforderung
weigerten, anonym zugespielte Unterlagen zur Steueraffäre Solschenizyn
herauszugeben. Das Bundesgericht hatte zuvor ausgeführt, aus der Pressefreiheit
könne kein allgemeines Zeugnisverweigerungsrecht abgeleitet werden. 40
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Das Bundesgericht hat die Zulassung von Bundesgerichtsberichterstattern gelockert
und sich damit einem breiteren Kreis von Journalisten geöffnet. Fortan sind für eine
Akkreditierung keine regelmässige Gerichtsberichterstattung oder bestimmte
juristische Qualifikationen mehr vorausgesetzt, sondern lediglich die Eintragung ins
Berufsregister der Medienverbände. 41
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Medienpolitische Grundfragen

An der an anderer Stelle besprochenen UNESCO-Konferenz über die Mediencharta
hatte die Schweizer Delegation Grundsätze zur Freiheit der Information
herausgearbeitet. Im Anschluss an die von der Presse positiv aufgenommene
Stellungnahme gegen eine Zensur durch staatliche Organe wurde allerdings vermerkt,
dass in der Eidgenossenschaft immer noch der Grundsatz einer «nichtöffentlichen
Verwaltung» gelte, was sich am restriktiven Verhalten mancher Behörden ablesen lasse.
Ein Urteil des Bundesgerichtes bestätigte diese Feststellung: Die staatsrechtliche
Kammer lehnte eine Klage der «Bündner Zeitung» und der Schweizerischen
Journalisten-Union ab, die sich gegen die im Jahre 1976 durch die Bündner Regierung
erlassenen Informationsrichtlinien gewandt hatten. Die Richter verneinten sowohl
einen verfassungsmässigen Anspruch auf freie Informationsbeschaffung durch die
Medien als auch eine sich aus den Grundrechten ergebende Informationspflicht der
Behörden. Anlässlich einer Tagung orientierte Bundeskanzler K. Huber über die
Informationsgrundsätze der Landesregierung. Der Bundesrat sei gesetzlich verpflichtet,
die Öffentlichkeit zu orientieren. Aber nur so weit, als dadurch «keine wesentlichen
schutzwürdigen öffentlichen oder privaten Interessen» verletzt würden. 42
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Mit der Wahl des Journalisten Achille Casanova zum Vizekanzler und
Informationsbeauftragten des Bundesrats verknüpften sich breite Hoffnungen auf
einen neuen und effizienteren bundespolitischen Informationsstil. Die
Landesregierung gedenkt selbst dazu beizutragen und stellte eine präzisere Information
über ihre Entscheide und die Vororientierung der Presse über die Verabschiedung von
Botschaften in Aussicht. Die verschiedentlich geforderte Öffentlichkeit von
parlamentarischen Kommissionssitzungen möchten jedoch die eidgenössischen Räte
nicht einführen, weil sie um die Qualität der Kommissionsarbeit fürchten. Dass eine
liberalere Informationspolitik auf dem Rechtswege einstweilen nicht erwirkt werden
kann, machte ein Urteil des Bundesgerichts deutlich, das eine staatsrechtliche
Beschwerde gegen das 1980 von der Nidwaldner Regierung erlassene
Informationsreglement behandelte. Die oberste Gerichtsinstanz stellte dabei fest, dass
sich aus der Verfassung weder eine allgemeine Pflicht der Behörden, über ihre Tätigkeit
zu informieren, noch ein Anspruch des einzelnen auf Information ableiten lasse. 43
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Beim Start in die Frühlingssession Anfang März wollte sich die SP als Partei der
Mieterinnen und Mieter profilieren. Sie forderte, dass dem Trend steigender Mieten
und der dadurch drohenden „Sozial-Apartheid“ Einhalt geboten werden müsse.
Aufgrund von Immobilienspekulation und der Einwanderung gut ausgebildeter
Arbeitskräfte in die Schweiz seien die Mieten in Städten und Agglomerationen in den
letzten zehn Jahren um fast 60% angestiegen. Mit der Schaffung spezieller Wohnzonen
für Familien in Städten, der Nutzung von Industriebrachen für gemeinnützigen
Wohnungsbau und einer Verstärkung des Mieterschutzes wollen die Sozialdemokraten
erschwinglichen Wohnraum für alle erwirken. Darüber hinaus soll eine
Grundstückgewinnsteuer eingeführt werden, um Spekulationsgewinne abzuschöpfen. 44
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Linke und ökologische Parteien

An der Delegiertenversammlung am 19. Januar in Grenchen diskutierten die Grünen die
Raumplanung. In einer Resolution forderten die Abgeordneten zusätzliche
Anstrengungen über das revidierte Raumplanungsgesetz hinaus, zu dem die GP bereits
im November die Ja-Parole gefasst hatte. Es brauche insbesondere mehr Mut für eine
Entwicklung der Zentren und mehr Bereitschaft, der Natur Raum zu überlassen. Die
Abstimmung zum revidierten Raumplanungsgesetz müsse mit einer breiten Koalition
aus Landwirten, Architekten, der Tourismusbranche, Mietern und Stadtbewohnern
gewonnen werden, forderte Co-Präsidentin Adèle Thorens in Grenchen. 45
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